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Bebauungsplan Seesihaupt Unterfeld

BEGHÜNDUNG
(gern. § Abs. ß BBau G)

r'

(

A* Planungsrechtliche Voraussetzungen

1. Die Gemeinde Seeshaupt besitzt einen übergeleiteten Wirt
schaftsplan, der am 2?- 6. 1965 (RK Nr. IV B 7 15 50? n 15) 
von der Reg. v. Oberbayern zum unbeschränkt geltenden 
Flächennutzungsplan erklärt wurde«

2. Ein neuer Flächennutzungsplan soll nach Fertigstellung der 
Ringkanalisation Starnberger See, unter Berücksichtigung 
der sich dadurch für Seeshaupt ergebenden Auswirkungen, 
erstellt werden.

5* Im geltenden Wirtschaftsplan vom Sept. 1956 ist das Gebiet 
des Bebauungsplans Unterfeld wie folgt angewiesen:
a) Nördlich der Erschließungsstraße als Wohngebiet mit 

Sonderbeatiiomungen ( landschaftsgebundene weiträumige 
Bebauung )

b) Südlich der Erschließungsstraße als öffentliche Grün
fläche I I

4. In einem neuen Flächennutzungsplan soll das Gebiet ent
sprechend dem Bebauungsplan als reines Wohngebiet ange-
wiesen werden*

5. Durch bereits erteilte Bodenverkehrsgenehmigungen bzw. 
Baugenehmigungen ist die Verwirklichung der öffentlichen 
Grünfläche in der südlichen Hälfte nicht mehr möglich« 
Im östlichen Anschluß stehen Jedoch genügend Freiflächen 
zur Verfügung.

6. Zur Sichsrung einer geordneten baulichen Entwicklung hat
die Gemeinde an 25. 5. 76 beschlossen, einen Bebauungs
plan aufzustellen. Der Planungsauftrag wurde am 2n. 76
der Kreisplanungsstelle erteilt. Die Planung wurde ent
sprechend den gemeindlichen Wünschen ausgeführt.

s Gebiet Urterfeld bestehen Planungen, die bis ins
Jahr 1951 zurückreichen. Ein Teilbaulinienplan wurde 1962 
zurückgenommen. In der Zeit zwischen 1970 und 1975 war 

7. Für da
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bereits ein Bebauungsplan im Verfahren. (Entwurf Arch. 
Caspari, München v. 20. 1. 1970, 20. 6. 1970, 6. 11. 1970). 
Das Verfahren wurde nicht weitergeführt.

B< LaKe< Größe und Beschaffeoheit des Baugebietes

1. Das Baugebiet liegt südöstlich des Ortskerns. Es grenzt 
unmittelbar an die bestehende Bebauung an und rundet das bebaut 
Gebiet ab.

2, Der Geltungsbeuich beinhaltet eine Flache von rd. 1»6 ha.
Das Gelände ist nahezu eben.

3. Der Untergrund besteht aus kiesigem Material. Der Grund
wasserstand beeinflußt die Bebauung nicht.

C« Geplante bauliche Nutzung

Das Baul^ind wird als reines Wohngebiet festgelegt. Es sind 
6 Gebäude mit max. 2 V/ohnuugen geplant und 6. Gebäude mit 
1 Wohneinheit. 2 Einfamilienhäuser sind aufgrund früherer 
Bebauungsplanentwürfe bereits errichtet.

Wohnungseinheiten zusammen: max. 18 WE

Einwohner: ca. 18 x 3,0 (durchschn. Belegung) - 3^ Personen

Einwohnerdichte: ca. 38 Einw. Je ha Nettobauland
Je ha Nettobaulandca. 12 YiE'Äohnungsdichte:

Plächenverteilung: Nettobauland ca. 1,4 7 ha (
Verkehrsflächen ca. 0^1 6 ha ( 10 %)

Geltungsbereich ca. 1,63 ha (100 %)

D. Erschließung

1. Das Baugebiet wird durch die Verlängerung der Rosenstr.
erschlossen. Dis zu Beginn dieses Bebauungsplanverfanrens ein-
_ _ * J - -’S. A Ä • - KM - K L-. * t .1 T IRschließungsscraße^ nach i4orden zxirgeplante ürschließungsscraße^nach Norden- zur ot. 2004 konnte 
entfallen, -da die PI. st. <<172/1, 470 u. av.r Prveiterung 
eines angrenzenden Gartenbaubetriebes benötigt werden, und ni., 
baulich genutzt 'Ji/erden sollen.

2. Die 'Jaaserversorgung ist durch den Anschluß an die vor
handene zentrale Wasserversorgungsanlage der Gemeinde 
sichergestellt.

da PI. st. <ä72/i, 470 u,
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3» Die Abwässer werden In die Kanalisation eingeleitet«

4. Die Stromversorgung ist durch den Anschluß an das Netz der 
Isar-Amper-Werke AG gesichert.

5. Die Abfälle werden von der Müllabfuhr abgeholt.

£♦ überschlägige Kostenermittlung bei Vollausbau der Erschlie-
ßungsanlagen 

a) V/asserversorgung
Die Auslagen für die Erweiterung des Rohrnetzee werden 
durch Anschlußgebühren lt. Waasersatzung der Gemeinde 
gedeckt»
Die Kosten für Hausanschlußleitungen sind vom Anschließen
den zu tragen.

b) Straßen und Wege
ca. 1250 qm Fahrbahn d 50.^— W

170 Ifm Gehsteig 1,5 m breit d 90,— Dhca«
62 500
15 300 ,— L»^

— CW

pauschalc) ötraßenentwässerung

d) Straßenbeleuchtung 3 Einheiten a 2 000,—

25 000,— ÜM

6 000 >”- öl

e) Abwasserbeseitigung
ca. 200 Kanal a 300,— DM 60 000,— M

f) Nebenkosten (Vermessung, Vermarkung, Planung 
und Verbriefung) pauschal 3 20Cv—

-172 000,«- i?'
6

Das ergibt einen Erschließungskostenaufwand ohne Berücksich--
tlgung der Kosten für die _Vyasserversorgung. und den Grunderwerb
von Verkehrsflächen, von

bzw»

ca. “ll.SO bis 12-OODM/qin Nettobauland

ca. 10 000,— M / pro Wohneinheit
aa=s=s«s*i.«aBBB3aB

F. Nachfolgelasten

Nachfolgelastenbeitrüge können von der Gemeinde erhoben werden.

Aufgestellt:
’Z^eilheim i.OB, a3.6.76 
-KßDaß?LANUNGÖBT±iLE-

WbJUiUL
Hirschvc%öl

nnfOT

Seeshaupt, 23* 6« ^976

Gemeinde Seeshaupt

(Gleich)

Bürgermeister
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b) Bebauungsplan Rosenatraße

Der Bürgermeister trägt den Vertretern des landratsamtes cias 
Bauvodiaben Rudolf Mayr vor; dieser möchte im GeltungsberAck^ 
des Bebauungsplanes ein Wohnliaus mit ijxjgr für Mateylal und 
Garagen für die Geschäftsfahrzeuge (im Keller) errichten.
Zu diesm Zueck. müßte der Bebauungsplan, der ein reines Woiin- 
gebiet ausweist, in ein "allgemeines Wohngebiet" geändert wer
den. Iiierzu äußert sich uer Kreisbauieister dahingehend, daß 
Oie Frage des An- und Aofahrtsverkehres geklärt Morden Küsse 
und eine Verxräglichkeitsoerechnung wäre zu erstellen. Da die 
Gemeinde dem bauwerber helfen mödite, werdesi Frau Pacntoann una 
Berr Abels das entsprechende Kcnmentar zum Bundesbaugesetz 
stJyUeren und der Gemeinoe oann Bescheid geben. Die ganze Ange
legenheit wäre dann im Rahenkm eines Erorterungst*^mh nes mit 
allen betroffenen GrundeioentLanem zu hasnrerfTAn.



Landratsamt Weilheim-Schongau

Gemeinde Seeshaupt 
z.Hd. Herrn
1. Bürgermeister Gleich

’ jupf

8124 Seeshaupt

Gemeinde

1 4. . JV.
EAPI- Tf.;>.Nr.

Ref--------------------Beil

Htf Sdwalbw voa/Utr Z«lefe«n
Bltta bal Antwort angaban 
Unaar Aktancalchan

Abt. 4 -Sei-

Durehwahl-Nr. 
08 81/81-

224
Zlmmar-Nr.

202
eiOOWallhalm 1.06

12.11.1984

Vollzug der Baugesetze;
Änderung des Bebauungsplanes Unterfeld

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Gemeinde Seeshaupt beabsichtigt, 
zu ändern.

Bebauungsplan UnterfeldUen 
Danach soll die bisher festgesetzte Nutzung als reines 

Wohngebiet gern. § 3 Baunutzungsverordnung zukünftig als allgemeines 
Wohngebiet gern. 4 Baunutzungsverordnung festgesetzt werden.

das im ßebauungsplange-Anlaß hierzu ist die Absicht des Herrn Mayr, 
biet gelegene Grundstück FI.Nr. 474/1 zu erwerben und dort für seinen 
außerhalb des Bebauungsplangebietes gelegenen Gewerbebetrieb (Elektro
installation) im Tiefgeschoß ein Lager und ca. 12 Pkw-Stellplätze 
zu errichten. Im übrigen soll das Grundstück mit einem Wohnhaus bebaut
werden.

Da in einem reinen Wohngebiet diese Nutzung vollkommen ausgeschlossen 
wäre, beabsichtigt die Gemeinde eine Änderung des Bebauungsplangebietes
in ein allgemeines Wohngebiet.

Eine derartige Änderung erscheint aus folgenden Gründen nicht unbederik-
1 ich:

Auch im allgemeinen Wohngebiet sind nach § 4 Baunutzungsverordnung 
nur die der Versorgung des Gebietes dienenden nichtstörenden Handwerks
betriebe zulässig.

•h

Peatanachrlft 
Poatfadi 
•1» Wailhal« I. OB

Hsuwwclvlft 
POtrIchatraB« 8 
eiaO Wellheio) 1. OB

Baawehazaltan 
Montag bl« Praltag 
8J» Wa 1X00 Uhr

Tatafen 
(Varmittlung) 
(08 81) <1-1

Bankkonten: Peatachackamt MOnchan Nr. SB 73-801 (BLZ 70010080) 
Varainigta Sparkaaaan Wollhalm I. OB , Nr. 1 033 (BLZ 70381080) 
Kralaaparfcaaaa Schongau, Nr. 366 (SL2 784614 80)
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Nur ausnahmsweise können sonstige nichtstörende Gewerbebetriebe zuge
lassen werden.

Immissionsbelastung durch den an- und abfahrenden VerkehrDa die 
durch die Zulieferfirmen und die Angestellten (insbesondere auch 
früh morgens) dem Betrieb zugerechnet werden muß, ist fraglich, ob 
das Vorhaben noch zu einem "nichtstörenden Betrieb" gezählt werden 
kann.

ca.

Hinzu kommt, daß nach § 12 Abs. 2 Baunutzungsverordnung Garagen auch 
im allgemeinen Wohngebiet nur für den durch die zugelassene Nutzung 
verursachten Bedarf zulässig sind. Die vorgesehene Tiefgarage mit 

12 Stellplätzen Übersteigt jedoch eindeutig den Bedarf für das 
Lager bzw. für das Wohnhaus.

Auch möchten wir auf § 15 Baunutzungsverordnung hinweisen. Danach 
sind bauliche Anlagen unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang 
oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. Das 
Bebauungsplangebiet Unterfeld dient derzeit ausschließlich dem Wohnen.

Nach dieser Vorschrift sind weiterhin auch Bauvorhaben unzulässig, 
wenn von ihnen Belästigungen und Störungen ausgehen können, die nach 
der Eigenart des Baugebiets in dem Baugebiet selbst oder in dessen 
Umgebung unzumutbar sind. Nach einer neueren Entscheidung des Bundes
verwaltungsgerichts kann § 15 Baunutzungsverordnung als Ausprägung 

baurechtlichen Rücksichtnahmegebotsdes baurechtlichen Rücksichtnahmegebots nachbarschützende Wirkung 
entfalten. Das bedeutet, daß möglicherweise auch ein Eigentümer eines 
nicht im Bebauungsplangebiet gelegenen Grundstücks gegen die gewerb
liche Nutzung vorgehen könnte.

Rechtlich problematisch erscheint vor allem die geplante Bebauungsplan
änderung an sich.

§ 1 Abs. 7 Bundesbaugesetz verpflichtet zur gerechten Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. 
Diese Abwägung soll zu einer Bündelung aller von der Planung berührten 
städtebaulich relevanten Interessen führen. Die von dem Bebauungsplan 
betroffenen haben ein subjektiv-öffentliches Recht auf eine gerechte 
Abwägung.

Ein erheblicher Abwägungsmangel führt zur Nichtigkeit eines Bebauungs
planes.

Im vorliegenden Fall soll die Abstufung des reinen Wohngebiets in 
ein allgemeines Wohngebiet nur aus dem Grund erfolgen, daß eine be
stimmte gewerbliche Nutzung ermöglicht werden kann. Es handelt 

Einzelfallentscheidung, die eine gerechte Abwägungeine
sich

hierbei um 
aller Belange kaum erkennen läßt und möglicherweise zur Nichtigkeit 
des Bebauungsplanes führen könnte.

Zu bedenken ist auch, daß ein Planungsfehler kaum mehr rückgängig 
gemacht werden kann. Zwar soll vor der beabsichtigten Änderung die 
Zustimmung aller betroffenen Grundeigentümer eingeholt werden. Es 
kann jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden, daß das eine 

betroffenen Grundeigentümer eingeholt werden, 
jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden.
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oder andere Grundstück verkauft werden wird und die Rechtsnachfolger 
später gegen die gewerbliche Nutzung vorgehen und die Gemeinde wie 
auch das Landratsamt vor erhebliche Probleme stellen werden.

Wir bitten bei der Beschlußfassung über die Änderung des Bebauungspla
nes diese Gesichtspunkte zu bedenken.

Mit freundlichen Grüßen 
I.A.

Pachmann
Regierungsrätin
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(Vergrößerung aus 1:
Ausschnitt aus der Flurkorte SW
Maßstab 1: >fooo (Vergrößerung aus 1: )

Gemarkung Lr-

Oer Kortenousschnitt entspricht dem Stand der amtlichen Flurharten

zum
In der Darstellung der Grenzen können Veröndeungen berücksichtigt 
sein, die noch nicht in dos Grundbuch übernommen sind. Oer Gebäude- 
nachweis konn vom Örtlicher Bestand abweichen.
Zum Hochweis der Eigenlumsgteczer. mütser. unter Umständen auch 
die am Vermessungsamt verwahrten Katasterunterlagen herongezogen 
werden.

Vervielfältigungsrecht Vorbehalten
Vermessungsamt

Weilheim i.OB

1

I

I

1

I
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Eiieleute K.u.j.« 
üt.t^exrirxuaer Stra£.c 4

becsnatijc.

C/iO

1 V«v«-üVb*uX 1

Vereinfachte ÄKiaran>.j dos ßeLk-'tuuncsplarKjs "Ltitorfolu’* 
baugreiizexrdoersciireitung aurcli cie iiefgarage

Seiir geehrte Frau .-fcijjX, 
sehr geehrter fterr hiayrl

Dos LanuraUscLüv uexlheuir’t^Cisorrjciu liat uatjetexlt/ 
üer verexnfacixLen ^xiuruiig Labauur^japlaries "Unter- 
felu*' aujestiiai^, wird, aidtQrgwjtel-lc ist, uafc 
die 'ilefgaraye liksijn^ gc^Merulxciiuix t;at2.ung uuueführt 
wiru.
Wir citteii Sie also, nalai^icglichst über LJotariat 
WeiLieii^. eine Dienstocirkext Gunsten ujs 
ßayem eincxagan zu lassen ui'u oen x'^otarxacsvertrag 
sei der Cer ein.,ie vorzulejen, uaioit er an Kreisueu- 
amt Mjitergelextet xrx: die Eaujenehciigunq Iiereeigeführt 
weroen kann.

Mit freuTkilicnen Grüßen

Cleicn, 1 • isürgemeister



Aktennoti z 

über die tel. Rücksprache mit Herrn Münsterer am 15.1.1986 i.S. 

vereinfachtes Anderungsverfahren des Bebauungsplanes "Unterfeld"

- Tiefgarage Mayr - Baugrenzenüberschreitung

Der Goreinderat kann nicht beschließen, daß sichergestellt ist, daß die Tief

garage keiner gewerblichen Nutzung zugeführt wird. Er kann lediglich der Ge

nehmigung zustiirmen, v^nn sichergestellt ist, daß ..

Hierzu muß der Bauwerber Mayr eine Dienstbarkeit über das Notariat zu Gunsten 

des Freistaates Bayern eintragen lassen. Sebald diese vorliegt, ist die Sicher

stellung gewährleistet, und dann kann die Baugenehmigung erteilt werden.

Die Baugenehmigung dauert ohnehin noch einige Wochen, daß der Bauwerber ebenfalls 

eine Statik vor legen muß, die das Landratsamt dann prüfen läßt. Die Statik wurde 

noch nicht eingereicht.

Seeshaupt, den 15.1.1986

/

/

<0
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Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift
Über die öffentliche - Rtobtjäöoottehe<Sitzung des

Gesneinö^ates Se^hai^jt vom 14 ., . Januar 1986

1. 14
<s

Is
Is
0
li 
äi

r
14 0

Vereinfachtes Änderungsverfahren des Bebauungsplanes "thter- 
feld" - Baugrenzenüberschreitung durch eine Tiefgarage am 
Grundstück der Eheleute Mayr, FI.Nr. 474/1

Der Bürgermeister berichtet über das Schreiben des Lartdrats- 
amtes Weilheim-Schongau vom 19.12.1985 und erläutert die An
gelegenheit.

Der Gemeinderat stinmt der Genehmigung des vereinfachten Än-
derungsverfahrens zu - wie bereits am 2.7.1985 beschlossen - 
wenn sichergestellt wird, daß die Tiefgarage keiner gewerb-
liehen Nutzung zugeführt wird.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt:

Seeshai^jt, den 15. Januar 1986

«

Gleich, 1. Bürgermeister
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1. 14

GeueXrjüdxatew» Söeanai^t. 14. Jcuxuar ob

Vereinfachtes lirxierunTSVGrfahrGn rtt?,/ Beixiumysplanes 
feie” - iiaucjcenzenüLx:irsciirercuik;j curctx ome Tief-jarage aai 
'GLXxT-JLiwVüc?». >aer Vl.lä'. 474/1

Uiter-

14 u

lÄ#r BürjeriiieisCÄir Dtxrciitcc über cas Ijaixsrats-
aates /Jeillk-xiir^c;orj.jau vexa 1:y.l-i.'ltuxi erluureru ote An- 
jelegeir^^ic.

ijex GeiAsineerat strniac uer Cienelioijung des vereinfachten An- 
v^erungsverfahivnö zu - wie bereits «m 2.7.1965 ueschlossen - 
uenn aiclTcrxjestallt wiixl, dau uie Tiefcarcigu ktiirv-».r geweru- 
Ixcheii Nutzung zugeführt wird.

teesiiaupt, 10. Januar lybo

Gleicii, 1. Bürgexineister
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• Interne Bearbeitung durch das Landratsamt «
»OXAiA'

Urschriftlich zurück

an Gemeinde / Spdt

cUuJ^

Abt.5

Sg.55

. -S77«<-

e

Of

A) Als Träger öffentlicher Belange geben wir 
folgende Stellungnahme ab:

Verteiler LRA

a) aus städtebaulicher Sicht 
Kurzbemerkung:............

zu

|^er4

beabsichtigten Vereinfachten

b) aus immissionsschutzr^htKcher Sichi/

c) aus naturschutzfachlicher Sicht .
Kurzbemerkung:.............. ..............................................

fi X. d) Beurteilung der Arbeitsgruppe
Kurzbemerkung:.........................

Sg. 40 e) Abschließende Prüfung der 
Verwaltung - ""

Kurzbemerkung:

Abt. 3 bzw.4

Auslauf

f)
Kurzbemerkung:

B) Zusammenfassung:

Der beantragten "Vereinfachten Änderung " wird

mrat, wenn., 41

T;

□

Hz - Hand^lieBMl

Abt. 5

Hz:

seshaupt

ÄMgS a DEZ. 1985
EAPI._ _____ Tgb.Nr------------------

. _ Beil____________

fl

^...C
Sg. 54

Hz.:

Hz

Sg-

ohne £1nwünde zugesticnt

siehe Beiblatt

"~| ohne Einwände zugestinwt 

siehe Beiblatt

I I ohne Einwände zugestimmt 

("~| siehe Beiblatt

ohne Einwände zugestinnt

siehe Beiblatt

9 0

.□
ohne Einwände zugestimmt

siehe Beiblatt

ohne Einwände zugestirant

siehe Beiblatt

zugestimmt
"3 nicht zugestiffwt

, 3 siehe Anlage 3 H' S

Der Abschluß des Änderungsverfahrens ist uns durch das “Nachweis-Formblatt für VEREINFACHTE ÄNDERUNG" r'_ - • ; _ ;___ ■■ - - - - -u--.-,.-«-
bestätigt wird. Oer Original-Be^uungsplan Ist 

j auf die Änderung zu kennzeichnen.

raitzuteilen, sofern die Änderung durch den Feststellungsbeschluß der Gemeinde / Stadtrates abschließend 
bestätigt wird. Oer Original-Be^uungsplan Ist an der geänderten Stelle mit einem geeigneten Hinweis 
auf die Änderung zu kennzeichnen.

der geänderten Stelle mit einem geeigneten Hinweis

Landratsamt Weilheim-Schongau
1'1/

7 t

Anlage:



Veralnfachtas Veränderungsverfahren

GecneinderatsbeschluB:

Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

„ ünterfeld (Rosenstraße)
" nach § 13 BBauG

Betrifft CkundstUck FI.Nr, 474/1

der Gemarkung

EigentUner Rudolf und Erna Mayr

Der Gemeinderat stiirmt der vereinfachten Änderung Bebauungsplanes

Unterfeld (Rosenstraße) «M

für das Grundstück FI.Nr. ................

Architekten Erwin Sailer, Seeshav^tnach den Plänen des

vorn

gemäß Gemeinderatsbeschluß Man 02. Juli 1985
zu.

«

dBich, 1. Bürgeisneister

1 X LRA Herrn Hlrschvogel (Änderungsverfahren)

1 X LRA Herrn Münsterer (Baugesuch)

1

I

t
X ZUQ Akt

.X! EJ j’ r IM ■ s c i L 

ting.: 17.DEZ.19E 5

sc:



•Nachweis-

Gerne i nde/S tad t/Ma rk t UA 1’10,1/;

VEREINFACHTE ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES .

Unterfeld (Poeenstraße)

Gemarkung:
Seeshai^

AMT 
V I !

Hing.: 17.DE2.]9jr5

I. ftnÜalt' der Xnderung

Der wesentliche Inhalt des Bebauungsplanes wird durch die Xnderung nicht be- 
-tr_  ttit___ W__________ ____U_____J.Uatroffen. Die "Vereinfachte Xnderung" bezieht sich nur auf.........................  

die ^unterir<y.sche . W. jy.<JtoV)g 
Süd^ zur Errichtung einer Tiefgarage

II.Voraussetzungen für die "Vereinfachte Änderung*

Oie von der Xnderung betroffenen und benachbarten Grundeigentümer haben zu- 
gestimmt,
Nachweis:

0
Xnderungsplan mit Unterschriften 
Unterschriftsliste□ Nach schriftlicher Aufforderung durch die Gemeinde/Stadt haben dch in einer 

angemessenen Frist von.............................folgende betroffene Grundeigentümer
bzw. Angrenzer nicht geäußert« sodaß Zustimmung angenonmen werden kann:

Fist.
Fist.
Fist.

Fist.
Fist, 
nst.□ Folgende TrXger Öffentl. 

6^ Landratsamt
Belange wurden zur "Vereinfachten Xnderung" gehört: 

zugestimat gesetzten Frist nicht geXufi

iS
III. Erfahren

"Vereinfachte Xnderung" in der Sitzung vom^

I

Oie erforderlichen Zustimmungsvermerke der betroffenen und benachbarten Grund
eigentümer sowie der Tröger öffentlicher Belange liegen vor bzw. sind durch 
Fristablauf anzunehmen.

r~| Oie^Verglßfjchte^Xnderung’^iiJ^iomlt^jngegOBwen

Gemeinde/Markt/ttedt
Oatin:
UnUrschrift:.............................. .yWMMA.'

Gleich, 1. Bürgermeister
IV. J^ruclf mit"gültigem ÄnderungsbTa^vom .....

an das Landratsamt Wellheim/ 

^d^ermess'ungsaw^............... .

J.Ua


r.

4 '

^^2/2.

SEESHAUPT

\\ L/iocrt/tN X M = <

Anfrag a. Bebauungsplanänderg.
EMMCHrMNö. EINE5 1
HNP TlEr<5AM<3E

F(NMMIl-ieNi-H(4SeS Mir eiNLlFOEM^t^'

IN '^eE^H^Hr’r/ 1<O^ENSTIV\SSF 5

IHUftieMk- M/IPOLf HNP FF>N/\ M/4VI\
‘irji^iNN<:t-fE^-STr\.^,

Nachbar Klemn, Fl.Nr. 474/2 
konnte nicht unterschreiben,

N/VtiMK'Kl'

■■h-.
die Uiterschrift aelAlst^e^^^N CrAr x

1^/
er erhilßt Kopie des An- ERWIN SAILER 
träges zum Anderungsver- DIPL- INO. ARpHtTEKT 
fahren zur Kenntnis. 8124 f EES/AUPTzur Kenntnis.
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Maßstab tlCXlO
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Mechanische Vergrößerung
Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet



(Vergrößerung aus 1: )
Ausschnitt aus der Flurkarte SW
Maßstab V.Xoco

Gemarkung
Der Kartenausschnitt entsprictit d«m Stand de« amtlitfien Flurharten

Z'jm 22.^0 c/S"
tn der Dorstellung der Grenzen können Veränderungen berücksichtigt 
sein, die noch rwcht in das Crur>dbuch übenximmen sind. Oer Geböude- 
(Micbwers kann vom örtGcben Bestand chweichcn.
Zum Nochwets de Cigentums^.snzen müssen urrter Urr ständen auch 
die am Vermesuungsamt verwanrten Ketaslerunterlogen herongezogen 
werden.

Vermessungsamt
Weilheim i.OB

Weilheim (Cbärbayi.dM
Vermessungsamf:

1922,
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- 2 -

Abt.5

A

• Interne Beert>eitun9 durch das Landratsant -
ü.

«» w

K

Sg. 4e

Abt. 3 bzw.4

Aus lauf

Urschriftlich zurück

/ SX3t ■an Gemeinde /
L 'z. :-30

A) Als Träger dffentlicher Belange geben wir zu beabsichtigten Vereinfachten Änderung 
folgende Stellungnahme ab:

Verteiler LRA Hz ■ Handzeichen

a) aus städtebaulicher Sicl^ 
KurzbeMrkung:.

.......................

b) aus Imalsslonsschutzrechtllcher Sicht

c) aus naturschutzfachlicher Sicht

d) Beurteilung der Arbeitsgruppe
Kurzbemerkung:..............................................................

Abt. &

Sg. 55

Hz.:

Sg. 54

Hz.:

A

Hz.:

e)

Kurzbemerkung:

f) Abschließende Prüfung der 
Verwaltung 

Kurzbemerkung: ...........

B) Zusanaaenfassung:

Der beantragten "Vereinfachten Änderung " wird

□ zugestinat. wenn

Sg. 40

Hz.:

□ ohne Einwände zugestlcnt 

siehe Beiblatt

r~ ohne Einwände zugestinnt 

siehe Beiblatt

□ ohne Einwände zugestimmt 

siehe Beiblatt□
~~1 ohne Einwände zugestimmt

siehe Beiblatt

□ □
□

ohne Einwände zugestimmt

siehe Beiblatt

ohne Einwände zugestirmt

siehe Beiblatt

zugestiant
□ nicht zugestlwRit

□ siehe Anlage

Oer Abschluß des Änderungsverfahrens ist uns durch das "Nachweis-Formblatt für VEREIHFM^E ÄNDERUNG" 
mitzuteilen, sofern die Änderung vorn Gemelnde/MarkyStadtßt y$ Satzung beseh ossen wird. 
Oer Original-Bebauungsplan Ist an der geänderten SUlle mit einem geelgneUn Hinweis auf die
mitzuteilen, sofern die Änderung vorn Gemeinde/MarkyStadtrat y$ Satzung beschloßen wird.B..!.._____.-X y. CtBllB alt »InM Hinwal« »tif ri
Änderung zu kennzeichnen.

Landrats< U^i ^im-Schongau

Bachlatko

Anlage:



VEREINFACHTE AWOCRUWG - AHHWtVERFAHREW
* Angaben der Gemeinde / Karkt / Stadt - 1

Bitte voHstMndIg ausfuHen {

VEReiNFACHTE ÄNDERUNG 
DES BEBAUUNGSPLANES Unterfeld - Seeshaupt

falls abge
schlossen.

falls 
laufend

Beschreibung der beabsichtigten
PlanAnderung:

z .OoppfilggraaßD,. rliPhung. .Uqf. .topd-
fläche auf 160 qm, Zufahrtsweg zu

■ ••'' • Breite.........Flur-Nr. 469 i’n 4,SÖ Breite

Gemeinde Seeshaupt

Gemarkung:

betroffene Grundeigentümer und Nachbarn: (z.B. 79/2, Müller Max) 
437/3 Hallin.qe r 

Willkomm
Fist./Parzelle
Fist./Parzelle
Fist./Parzelle ....42O....QeDVi)eL
Fist./Parzelle .....................................

469

Seeshaupt

Fist./Parzelle
Fist./Parzelle
Fist./Parzelle

472 Wunder 
474/1 ’Mäyr

.474/?. .$.treich.....
r~l siehe beiliegende Liste

hier: Beteiligung der von der geplanten Mnderunn betroffenen Träoer öffentlicher Belanoe

An (betroffene Behörde / Dienststelle)

Landratsant Hei Thein - Schongau

frei für den Fall, daß weitere Fachbehörden von der Änderung 
betroffen sind (z.B. WUA, SBA, lAW, Bahn, Forst etc.)

3.10.1989
1. Der Stadt/Markt/Gemelnderat hat mit Beschluß von •1990®^"® “Vereinfachte Änderung" des oben genannten 

Bebauungsplanes eingeleitet. GemSß § 13 BBauG werden sfe nfennlt un Stellungnahme gebeten. ’,

Ole beabsichtigte Änderung Ist In der beiliegenden Planzeichnung vom............................dargestellt.

Die Änderung wird Im beigehefteten Beschlußauszug beschrieben (fdls zeichnerisch nicht darstellbar).

2. Voraussetzungen fUr eine Vereinfachte Änderung:

X
betroffene und benachbarte Grundeigentümer wurden angehört und haben nach schriftlicher Aufforderung 
In angemessener Frist von ........................... nicht widersprochen bzw. der beabsichtigten Änderung
bereits unterschriftlich zugestimmt. 
(Nachweis kann beigelegt werden, falls schon vollständig vorhanden.)

□ die erforderliche Nachbarbeteiligung wird gleichzeitig mit der Beteiligung der Trager öffentlicher 
Belange eingeholt. Oer Nachweis erfolgt mit der Meldung über den Abschluß des Verfahrens 
(Satzungsbeschluß des Gemeinderats).

3. Hinweis auf bereits erfolgte Vorgespräche. Absprachen, mUndUche Zusagen:
(Her, wo, wann?; Welcher Vorgang? Baugesuch, Vorbescheid, Nr.. Name!, ggf. Aktennotizen beigeben)

Gemeinde !
Seeshaupt

Datum 7^ Februar 1990
Anlagen:

. Kögl,- -Zm- -Bürgemieistjer 
Unterschrift

Formular 
II 

•’vfe'tfähVöh*”
Vereinfachtes Änderungs-

)

) einfach re’Cht'
3 Zeichnungen

)

Bitte wenden!
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Kurzbrief
Datum 
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Anlage
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TILL BOODEVAAR
DPLNG.FH ARCHITEKT

82515
UNTERMARKT 3 » »»90 WOLFRATSHAUSEN

TELEFON 08171/ 72342 
TELfFAX 08171 / 72415 
PRIVAT 08177 / 8032

Landratsamt
Weilheim - Schongau 

z.Hd. Herrn Münsterer

Pütrichstraße 8

82362 Weilheim Wolfratshausen, den 24.11.1993

Bauvorhaben : Dr. Klaus und Uta Demberg, Seeshaupt 

Aktenzeichen : W 1 602-2BV Nummer : 0983/93

Sehr geehrter Herr Münsterer, 

bezugnehmend auf unser heutiges Telefonat stelle ich 

im Namen und im Auftrag der Bauherrn Dr. Demberg

folgenden Antrag:

Die Errichtung einer Garage in Form von 2 überdachten 

Stellplätzen ( Carport ) ist in dem vorliegenden 

Bauantrag zu streichen. Hierfür wird rechtzeitig ein 

gesonderter Bauantrag als Tektur eingereicht. Die neue 

Plazierung der Garage auf dem Baugrundstück wird derzeit

mit den Bauherrn noch diskutiert. Um eine Behinderung

des Genehmigungsverfahrens für das Einfamilienhaus zu

vermeiden, darf ich Sie bitten, den Nachweis der erforder

lichen Stellplätze als Auflage im Genehmigungsbescheid

aufzunehmen.

Begründung : Der geforderte Stauraum von 5 m auf eigenem

kl
J» 
ä 
ZJ 
-1 
4 
'*1 
1 .

Grund vor den Stellplätzen kann aus gestalterischen Gründen

deshalb nicht erreicht werden, weil das Garagengebäude zu

weit nach Norden und zu nahe an das Wohnhaus rücken würde.

. • \

Ersatzweise wird eine Plazierung an der westlichen oder 

nördlichen Grundstücksgrenze geplant.

Die Gemeinde Seeshaupt erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freiyidlichen Grüßen
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BEBAUUNGSPLAN

IJNTEKFEIJ)
GEMEINDE SEESHAUPT
LANDKREIS WEILHEIM “SCHONGAU

Grenze des Geltungsbereiches

Baugrenze

Verkehrsfl ächentoesrenzungslinie

433

□
E

♦ 
4^ ■n 4
I*D

Verkehrsflächen

Fischen fUr Garagen (soweit außerhalb der Baugrenzen)

Firstrichtung

Maßzahlen In Meter

Haustyp: erdgeschoßiger Baukörper; Ausbau des Dachgeschoßes 
zulässig; max. Kniestockhöhe 1 m; Grundfläche des 
Wohnhauses max. 160 qm; nur 1 Wohnung zulässig^ /

max. 
LZjZ 1 m

zulässig; max. Kniestockhöhe 1 m; Grundfläche des

lai

i^-iF****
*

5«
464 1

^•D
6a

/
I

kl/,/] I Q,F2
0.25/ 

t 
I

’v-

d

v/475/2

475/3

'ec

474

475

-----o

19
f ;
h'
i

®

£ 
(

1 \

GFZ 0.3

I

j 1 f I i*p
Haustyp; max. 2 Vollgeschoße zulässig; bei 2 Vollgeschoßen keir 

zusätzlicher Kniestock u. kein Dachausbau zugelassen; 
höchstens 2 Wohnungen gestattet. Haustyp I+D Ist bei 
Beachtung der Festsetzungen zu diesem Haustyp ebenfali 
möglich. Grundfläche des Wohnhauses max. 160 qm.
Beachtung der Festsetzungen zu diesem Haustyp ebenfali

I !♦ O

max.
--j- im n

kein Dach

ausbau; Grundfläbhe des Wohnhausesy<1^0 qm, max. 2 

Wohnungen zulässig.

Hausjyp: 2 VollgeschoBe zwingend,’ kein Kniestock u.

offene Bauweise

Geschoßflächenzahl z.B. 0,3

Abgrenzung unterschledler Geschoßflächenzahlen

-Zu ‘efK*it.nde> v Baumbestand

S1chtdre1eck
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Für

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift
Über die öffentliche - Sitzung des

Gemeinderates Seeshaupt vom 6, Februar 19 90

1

d
s
€
£

«9
5

H-

il 
h tt
n

n

18a 14

14 0

Neubau von 2 Doppelhaushälften - Haus 1 und Haus 2 - 
an der Rosenstraße - Eigentümer; Ulrich Virkus

Der 2. Bürgermeister legt die Bauunterlagen vor und gibt die 
Stellungnahme des Bauausschusses bekannt.
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat dem Bauvorhaben unter Be-
achtung folgender Punkte z3:
1. Die östliche Garage muß ein Satteldach erhalten.
2. Herstellungsbeiträge für die Wasserver- und -entsorgung sind

zu bezahlen
3. Anschluß an den Ortskanal
4. Einfriedung It. Gemeindeverordnung bzw. Beachtung des Bebauungs-

planes

I

I

Seeshaupt, den 7. Februar 1990

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt:

Kögl, 2. Bürgermeister
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Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift
Über die öffentliche - Sitzung des

Gemeinderates Seeshaupt vom 6. Februar 19 90

Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Unterfeld" für das 
Grundstück Fl.-Nr. 472/2 an der RosenstraOe 
Eigentümer: Ulrich Virkus

Der 2. Bürgermeister gibt das Schreiben der Wert Plan & Bau Münchc 
vom 31,1.1990 bekannt.
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den Beschluß vom 3. 
Oktober 1989 Punkt 249 dahingehend abzuändern, daß für die 
Zufahrt und Erschließung des rückwärtigen Grundstückes Fl-Nr. 
469 anstatt 5 m 4,50 m Breite ausreichen.

4' s.
1

. -(S'ieflelf-y 
t-'

Seeshaupt, den^7. Februar 1990

Die Richtigkeit urxJ Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt:

,4 ■
Kögl, 2. Bürgermeister
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Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Unterfeld" für das 
Grundstück Fl.-Nr. 472/2 an der Rosenstraße
Eigentümer; Ulrich Virkus 5'

Oer 2. Bürgermeister legt die beiden Änderungsanträge vor und 
erläutert sie, die Stellungnahme des Bauausschusses wird be
kanntgegeben.
Nach Beratung befürwortet der Gemeinderat die Änderung des Be
bauungsplanes für 2 Doppelgaragen und die Erhöhung der Grund-
fläche auf 160 cpn gemäß Antrag 2 vom 28.09.1989. Die Überprüfung 
der Zufahrtsmöglichkeit zu den Grundstücken Fl.-Nr. 466 und 469 
hat ergeben, daß nur durch Zukauf eines 5 m breiten Grundstücks
streifens die Erschließung möglich wäre.

-
. i

‘z,

Seeshaupt, den 04. Oktober 1989

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt;

Kögl, 2. Bürgermeister

.L
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Vereinfachtes Änderungsverfahren

Gemeinderatsbeschluß:

Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes •’Unterfeld"

II “ nach § 13 BauGB

Betrifft Grundstück FI.Nr. 

der Gemarkung 

Eigentümer

472/2

Seeshaupt

Ulrich Virkus

Der Gemeinderat stimmt der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes
II •'

für das Grundstück FI.Nr. t\12/2

nach den Plänen des Wert Plan u. Bau - Marina Kropf - München 2

26.1.1990

6.2.1990

vom

gemäß Gemeinderatsbeschluß vom zu. ( 18a + 18b + 249/1989 )

'i-
Kögl, 2. Bürgermeister
&l«i<eh X k X X B u KserRÄÄ s t«rx
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' VEREINFACHTE ÄNQE Itif - ANHORVERfÄHREN

> Angaben der Geeie^lfie ! Markt / Stadt - 1 -
Bitte vollständig ausfullen !

VEREINFACHTE ÄNDERUNG 
OES BEBAUUNGSPLANES Unterfeld .7, Seeshaupt

falls abge
schlossen.

falls( 
laufei

Beschreibung der beabsichtigten
Planänderung:

z .Doppßlgarage/)». .ErbPhung. .clQr. .Qj.upd- 
flache auf 160 Zufahrtsweg zu
Flur-Nr. 469 in 4,5Ö rn Breite

Gemeinde Seeshaupt

Gerne rk ung: Seeshaupt

betroffene Grundeigentümer und Nachbem: (z.B. 79/2. Kuller Max)
472 Wunder 
■47471' ’Häyr.........

HallingerFist./Parzelle
Fist./Parzelle
Fist./Parzen............ Demmel..
Fist./Parzelle ........................................

469 Willkomm
Fist./Parzelle
Fist./Parzelle .
Fist./Parzelle .$.treiph

r~l siehe beiliegende Liste

hier: Beteiligung der von der geolanten Xnderunn betroffenen TrSoer öffentlicher Belanoe

ttTi (betroffene Behörde / Dienststelle)□□□ Landratsamt Wellheim - Schongau
)

1.

frei für den Fall, daß weitere Fachbehörden von der Änderung 
betroffen sind (z.B. WWA, S6A, lAW, Bahn, Forst etc.)

3.10.1989
Oer Stadt/Markt/Gemeinderat hat mit Beschluß vom •6.-2k-•199^^"* "Vereinfachte Xnderung" des oben genannten 
Bebauungsplanes eingeleitet. GemöB $ 13 BBauG werden 3*e hiennit um Stellungnahme gebeten.

G3 Die beabsichtigte Änderung Ist in der beiliegenden Planzeichnung vom 

□
dargestellt.

Ole Änderung wird Im beigehefteten BeschluBauszug beschrieben (fdls zeichnerisch nicht darstellbar).

zf Voraussetzungen fUr eine Vereinfachte Änderung:

□betroffene und benachbarte Grundeigentümer wurden angehört und haben nach schriftlicher Aufforderung 
In angemessener Frist von ................... nicht widersprochen bzw. der beabsichtigten Änderung
bereits unterschriftlIch zugestlant.
(Nachweis kann beigelegt werden, falls schon vollständig vorhanden.)

□ die erforderliche Nachbarbeteiligung wird gleichzeitig mit der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange eingeholt. Oer Nachweis erfolgt mit der Meldung über den Abschluß des Verfahrens 
(Satzungsbeschluß des Gemeinderats).

3. Hinweis auf bereits erfolgte Vorgespräche, Absprachen, mündliche Zusagen:
(Wer, wo, wann?; Welcher Vorgang? Baugesuch, Vorbescheid, Nr., Name!, ggf. Aktennotizen beigeben)

Gemeinde /
Seeshaupt

Datum 7. Februar 1990
Anlagen:

Formular 
"Vereinfachtes Änderungs- 
• vfeYfähreh^’.................. ')

■ Kögly -2^ -Büre 
Unterschrift

rge meister

3 Zeichnungen
) einfach reicht'

)

Bitte wenden!
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Peter Rupp Wohnbauges. mbH
\NERl

WERT plan & bau ■ Marsstraße 14 a - 8000 München 2

Gemeinde Seeshaupt 
-Bauabtellung-

Architektur & Ing.wesen 
Planung & Baubetreuung 
Grundstücksbeschaffung 
Wohnbau- Vertrieb

8124 Seeshaupt

Tel. : 089/554995 
Marsstraße 14 a 
8000 München 2

Kreissparkasse Raiffeisenbank
Starnberg Pöcking

München, den 31. Januar 1990

Bebauungsplanänderung Rosenstraße Fl.-Nr. 472/2

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem Ihr Gemeinderat dem Anderungsverfahren (2 Garagen u. Erhöhung der 
Grundfläche auf 160 m*> zugestimmt hat, erhalten Sie beiliegend den Lageplan mit 
den Unterschriften der betroffenen Grundstückseigentümer. ’

Für die Zufahrt bzw. Erschließung des rückwärtigen Grundstückes (Fl.-Nr. 469 
Eigent.: Willkomm) sind nach Rücksprache mit dem LRA-Weilheim 4,50 m 
ausreichend, weiterhin sind die Einverständniserklärungen nur von den 
angrenzenden sowie 2 gegenüberliegenden Nachbarn erforderlich.

Die Eigentumsregelung des Grundstückstreifens (Zufahrt) kann nach unserer 
Meinung erst nach Entscheidung des Kreisbauamtes durchgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

V'. 4

RT Dian &vbauWERT plan &''bau GmbH

Geschäftsführer; Klaus-Peter Rupp ■ Amtsgericht München HRB 87342



Firma
WERT plan & bau 
Marsstraße 14a

Booo) München 2
Gr

04. Oktober 1989

Betreff: Bebauungoplanenderuitg für Horm U. Virkus

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übennlttoln wir den Gemeindaratebeechluß zu 
Ihrer Anfrage wegen elnor BobauungsplanSnderung.
Für dae Anderungeverfahren selbst ist aln Lageplan mit 
der alngezeichneten gewünschten Änderung vorzulegen, da
zu die Einverstandnluerklörung durch Unterschrift sämt
licher Betroffener Grundstückseigentümer innerhalb des 
Geltungsbereiches im Bebauungsplan. Diese Unterlagen 
sind dann über die Gemeinde an das Kroisbauamt zu geben.

Hit freund Grüßen

Kögl, 2. Bl 'läster

1 Anlage
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Gemexnderates Seeshaupt 03. Oktober 89

249. 14 Veroinfachto Änderung des Bebauungsplanes *Unterfeld" für das 
Grundstück Fl.Nr. 472/2 an der Roaonstraße 
Higentünor: Ulrich Virkus

Der 2. Bürgermeister legt die beiden Änderungsanträge vor und 
orläutert sie, die Stellungnahme dos Bauausschusses wird be
kanntgegeben.
Nach Beratung befürwortet der Gemeinderat die Änderung des Be
bauungsplanes für 2 Doppelgaragen und die Erhöhung der Grund-

14 0

flScho auf 160 gomäß Antrag 2 vom 28.09.1989, Die Überprüfung 
der Zufahrtsmöglichkeit zu den Grundstücken Fl.Nr, 466 und 469 
hat ergeben, daß nur durch Zukauf eines 5 m breiten Grundstücks
streifens die Erschließung möglich wSre.

Seeshaupt in 04. Oktober 1989

Kögl, 2. BOrgermeieter
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Gamainichoft 
Seeshaupt

11-. 2 9. SEP. 1989
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..... Beü...............
eAFt.
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z« vierT pLan
& bau

Peter Rupp Wohnbauges. mbH

WERT plan & bau • Marsstraße 14 a • 8000 München 2 Architektur & Ing.wesen 
Planung & Baubetreuung 
Grundstücksbeschaffung 
Wohnbau- Vertrieb

Gemeinde Seeshaupt 
- Bauabteilung -

8124 Seeshaupt
Tel. : 089/554995 
Marsstraße 14 a 
8000 München 2

Kreissparkasse Raiffeisenbank
Starnberg Pöcking

München, den 28. September 1989

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach der bei Ihnen am 26.09.1989 eingereichten schriftlichen Anfrage über 
Änderung des Bebauungsplanes ''Unterfeld" sind wir von der Eigentümerin 
(Frau Willkomm) des nördlich angrenzenden Grundstücks - Flur Nr. 469 - 
über eine mögliche "Hammerzufahrt" an der Ostgrenze zu dem genannten Grund
stück angesprochen worden.

Laut Information von Frau Willkomm wurde wegen dieser Angelegenheit bereits 
ein Ortstermin mit den LRA-Weilheim und Ihnen durchgeführt, wobei sich ergab, 
daß diese Zufahrt möglicherweise genehmigt werden könne.

Wir bitten Sie daher, diese Möglichkeit zusätzlich zu überprüfen.

Mit freundlichen Grüßen

kWaL
WERT t^u GmbH

Geschäftsführer: Klaus-Peter Rupp • Amtsgericht München HRB 87342



»

l 
l //2 f

'S/

l^y] 
1=1000

470

^72.1}

i/, &
<s>

45*^'5»V^‘

'i2ii
t

/

S^Ss. 
■L/a>»i.<rV*

torh

. t iÄ7’^Xs*«ß SS:

/4

465 /
<;5’

4<^
5«

3 467 6

•»*. .•S’^
’Aiä?

•>5R?

4)/MWÄ<

Xfic'

gfZIdx,, • .f, 464 .
ü"^.

V

3.
V

c 5'

J
K
l

32 P
i

(.

i "TSStL**' •

azr.
^S

ik.
7 

t •.>

/ 
h 
! 
I 
i 
I 
i 

1

l

I

■Oa'
"7^2^

'ih

5^xi5>i.

7\

-• •’icK?

'<y^‘
X/v

Coj
^T*

j2'}i'J
?.SJ

Ei/

l
I

I GFZ l t {

\rT^2iHl
•^*j

'•■
;^-
7^

•464

>/

0.25
Sßf^

8

<15/i' / •’ ••****«*•,

433 -
?■

)------- — o-
J

o-
6i*^ 
/•.^

^^^35?;;-«!

1476



xnerT
Peter Rupp Wohnbauges. mbH

WERT plan & bau • Marsstraße 14 a • 8000 München 2

& bau

Architektur & Ing.wesen 
Planung & Baubetreuung 
Grundstücksbeschaffung 
Wohnbau- Vertrieb

Gemeinde Seeshaupt 
- Bauabteilung -

8124 Seeshaupt Soesh 
fin.;

i .
Ker

jfP. 1983 /
» / I

—------ft*.».

Tel. : 089 / 55 4995 
Marsstraße 14 a 
8000 München 2

Kreissparkasse Raiffeisenbank
Starnberg Pöcking

München, den 26. September 1989

Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Unterfeld" für das Grundstück 

Rosenstraße Plur Nr. 472/2

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Auftrag des Grundstückseigentümers (Ulrich Virkus) bitten wir Sie in Ihrer 
nächsten Bauausschuß- bzw. Gemeinderatsitzung zu überprüfen, ob gegenüber dem 
o.g. Bebauungsplan folgende Abweichungen im vereinfachten Verfahren geändert 
werden können:

a) Zwei Doppelgaragen mit Satteldach Im 
Abstand von 4 m zur rückw. Grundstücks
grenze (siehe Lageplan)

b) Erhöhung der Grundfläche von 150 m2 auf 
160 m2 (durch zusätzliche Erker) ergibt 
eine GFZ von 0,29 (lt. Bebauungsplan 0,30) r

Mit dem LRA Weilheim wurde wegen diesen Änderungen bereits ein Gespräch 
geführt.

Der direkt angrenzende Nachbar (Herr Wunder) innerhalb des Bebauungsplanes hat 
mit seiner Unterschrift auf der Rückseite des Lageplanes sein Einverständnis 
erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

WERT pV^n^ b^ GmbH

Geschäftsführer: Klaus-Peter Rupp • Amtsgericht München HRB 87342
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& bau'WERT Sffi.
Peter Rupp Wohnbauges. mbH

Ulrich Vlrkus 
Ziegelei 11 

8192 Geretsried

Bauvorhaben: Rosenstraße, 8124 Seeshaupt

v; -O-.. «I__ IM[ O- KL *1.^

Die Mitarbeiter der Firma WERT plan & bau werden hiermit bevollmächtigt, alle 
Maßnahmen mit rechtlicher Wirkung zu treffen, die für die Durchführung der 
Baugenehmigung, der Abbruchgenehmigung, der Teilung und Vermessung des 
Grundstückes notwendig sind.

Die Vollmacht bezieht sich auch auf das Einreichen der Be- und Entwässerungs
pläne und evtl. Tekturen, der Beantragung und Stillegung von Strom-, Wasser- und 
Gasanschluß sowie der Aushändigung sämtlicher Bescheide.

München, den

r

Der Grundstückseigentümer/Bauherr


